=< =

N

41746
Stadtamt Vocklabruck Vocklabruck, 08. Mai 2026

ZI. FIN-9000-6/2026 - SP

Betreff.: Entwurf Gemeindevoranschlag fiir das Finanzjahr 2026; Auflage

KUNDMACHUNG

Im Sinne des § 76 Abs. 3 der 06. Gemeindeordnung 1990 i. d. g. F. wird hiermit kundgemacht, dass der Entwurf tber den
Gemeindevoranschlag der Stadtgemeinde Vocklabruck fir das Jahr 2026 von heute an eine Woche, das ist bis zum 18.05.2026,
im Gemeindeamt Vocklabruck zur 6ffentlichen Einsicht aufliegt und wahrend der Amtsstunden eingesehen werden kann. Der
Entwurf ist auch auf der Homepage der Gemeinde unter www.voecklabruck.at abrufbar.

Etwaige Einwendungen gegen den Entwurf konnen innerhalb der oben angefiihrten Auflagefrist von jedermann, der ein
berechtigtes Interesse glaubhaft machen kann, schriftlich beim Gemeindeamt eingebracht werden.

Der Burgermeister

Dieses Dokument wurde amtssigniert.

Informationen zur Prufung der elektronischen Signatur und des Ausdrucks finden Sie unter:
http://www.voecklabruck.at/amtssignatur

@)

AMTSSIGNATUR

Signatur aufgebracht von Burgermeister DI. Peter Schobesberger, 07.05.2026 10:16:56




		2026-05-07T10:17:04+0200
	Stadtgemeinde Vöcklabruck
	Amtssignatur der Stadtgemeinde Vöcklabruck




